
 
 
 

-Beschlussvorlage- 
Amt, Sachbearbeiter, Geschäftszeichen: 

Bauamt, Wencke Heß 

Tagesordnungspunkt: 

Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach § 19 NatSchG - Geländeauffüllung 

Datum Gremium Zuständigkeit Öffentlichkeitsstatus 

28.02.2023 Technischer Ausschuss Entscheidung öffentlich 

 
 
 

Sachverhalt: 

 

Beantragt ist eine Geländeauffüllung gem. § 19 NatSchG auf dem Flurstück 130, Gemarkung Sie-
gelau.  
 
Mit dem Vorhaben soll eine bessere landwirtschaftliche Bewirtschaftbarkeit erreicht werden. Die 
vorgeschlagene Modellierung des Geländes ließe eine Ablagerung von ca. 3.080 cbm Aushubma-
terial zu. Die Auffüllfläche beträgt 4.250 m². Laut Angaben des Antragstellers wird die Fläche der-
zeit als Acker bzw. Grünland genutzt. Diese Nutzung soll nach der Geländeauffüllung beibehalten 
werden. Ob tatsächlich eine bessere landwirtschaftliche Bewirtschaftsbarkeit durch dieses Vorha-
ben hergestellt werden kann, beurteilt das Landwirtschaftsamt in seiner Stellungnahme an die 
Untere Naturschutzbehörde.  
 
Zur Bodenbeschaffenheit wurde im Antrag keine Aussage getroffen. Die Zufahrt zur Auffüllfläche 
ist gesichert durch die Talstraße (öffentliche Straße) sowie über einen Privatweg. Dieser vorhan-
dene Zufahrtsweg führt am Waldrand des östlich verlaufenden Laub- und Nadelwaldes entlang. 
Zur Herkunft des Auffüllmaterials wurde lediglich angegeben, dass es sich um ortsfremdes Boden-
material handelt. Ein Auffülltagebuch ist hierbei verpflichtend zu führen.  
 
Die Arbeiten werden durch die Firma Patrick Dufner, Baggerbetrieb, aus Niederwinden durchge-
führt.  
 
Die Angrenzeranhörung wurde eingeleitet. 
 
Die Stellungnahmen der Fachbehörden liegen noch nicht vor.  
 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Verwaltung stellt den Antrag auf Geländeauffüllung dem Technischen Ausschuss zur Diskus-
sion. Ein Versagen des Gemeindlichen Einvernehmens gem. § 36 BauGB ist für die Verwaltung al-
lerdings nicht zu erkennen. 
 



 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Für die Gemeinde Gutach entstehen keine Kosten durch das Vorhaben.  
 
 
 

Ökologische Auswirkungen: 

 

Hierzu kann erst eine Aussage getroffen werden, wenn die Stellungnahmen der weiteren Fachbe-
hörden vorliegen.  
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